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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Volker Münz, Dr. Götz Frömming, Martin 
Erwin Renner, Beatrix von Storch und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/12897 –

Hintergründe der Rückforderung von zur Existenzsicherung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft ausgezahlten Fördergeldern

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Laut dem öffentlich-rechtlichen Hörfunkprogramm „Deutschlandradio Kul-
tur“ (Dlf Kultur) hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Lau-
Verlag aus Reinbek aufgefordert, 7 500 Euro zurückzuzahlen, die der Verlag 
aus dem im Sommer 2020 gestarteten Bundesprogramm „NEUSTART KUL-
TUR“ erhalten hatte (vgl. www.deutschlandfunkkultur.de/kulturmilliarde-kult
urkampf-boersenverein-100.html; abgerufen am 28. August 2024 und www.b
undesregierung.de/breg-de/aktuelles/corona-hilfen-2022-2004708; abgerufen 
am 28. August 2024). Der Lau-Verlag habe beim Börsenverein Widerspruch 
dagegen eingelegt. Für den Verleger Willi Lau gehe es bei dieser Auseinander-
setzung „im Grundsatz um Meinungsfreiheit und Freiheit der Wissenschaft in 
unserem Land“ (ebd.). Mit seinen Büchern zu Geschichte, Zeitgeschichte und 
Politik stoße sein Verlag „zur Diskussion gesellschaftlich relevanter Themen“ 
an (ebd.). Mit dem Vorwurf des Rechtsextremismus lasse sich dagegen jede 
Diskussion im Keim ersticken.

Im Rahmen des Bundesprogramms war der Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels von der Bundesregierung beauftragt worden, u. a. Druck- und 
Produktionskostenzuschüsse für Verlage zu vergeben. Der Lau-Verlag hatte 
das Geld für Druck und Produktion des Buches „Kulturkampf um das Volk – 
Der Verfassungsschutz und die nationale Identität der Deutschen“ des Politik-
wissenschaftlers Prof. Dr. Martin Wagener, Lehrbeauftragter an der Hochschu-
le des Bundes für öffentliche Verwaltung in den Fachbereichen Nachrichten-
dienste, Internationale Politik, Sicherheitspolitik und Ostasien, erhalten (vgl. 
www.nzz.ch/feuilleton/verfassungsschutz-ruegt-wagener-buch-verlag-soll-zus
chuss-zurueckzahlen-ld.1835872; abgerufen am 28. August 2024).

Nach seinem Erscheinen war das Buch vom deutschen Inlandsgeheimdienst, 
dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), in Teilen als extremistisch ein-
gestuft worden (vgl. www.deutschlandfunkkultur.de/kulturmilliarde-kulturka
mpf-boersenverein-100.html; abgerufen am 28. August 2024; siehe auch Bun-
destagsdrucksache 20/1515, S. 1). Laut dem „Dlf Kultur“ hatte der Lau-Verlag 
bei der Antragstellung zusichern müssen, „keine jugendgefährdenden, gewalt-
verherrlichenden, verfassungsfeindlichen oder strafbaren Inhalte” zu produzie-
ren, um die Druck- und Produktionskostenzuschüsse für Verlage in Anspruch 
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nehmen zu können (vgl. www.deutschlandfunkkultur.de/kulturmilliarde-kultur
kampf-boersenverein-100.html; abgerufen am 28. August 2024).

Die Förderzusage des Börsenvereins hatte der Lau-Verlag am 16. Juli 2021 er-
halten (vgl. www.nzz.ch/feuilleton/verfassungsschutz-ruegt-wagener-buch-ver
lag-soll-zuschuss-zurueckzahlen-ld.1835872; abgerufen am 28. August 2024). 
Das BfV ist laut Prof. Dr. Martin Wagener jedoch nicht vor Juli 2021 gegen 
ihn aktiv geworden und der auf Initiative des BfV hin erfolgte Entzug seines 
Sicherheitsbescheids und seiner Lehrerlaubnis an der Hochschule des Bundes 
ereignete sich erst im Oktober 2021 (vgl. jungefreiheit.de/politik/deutschland/
2021/fall-wagener-bnd-hs-lehrerlaubnis/; abgerufen am 28. August 2024; 
siehe auch Bundestagsdrucksache 20/1515, S. 1). Das gegen Prof. Dr. Martin 
Wagener eingeleitete Disziplinarverfahren ist zudem Stand heute nicht abge-
schlossen (vgl. www.nzz.ch/feuilleton/verfassungsschutz-ruegt-wagener-buc
h-verlag-soll-zuschuss-zurueckzahlen-ld.1835872). Eine offenkundige Förder-
unwürdigkeit des Buches von Prof. Dr. Martin Wagener zum Zeitpunkt der 
Antragstellung des Lau-Verlags ist somit aus Sicht der Fragesteller zumindest 
zweifelhaft.

Laut „Dlf Kultur“ hat der Börsenverein zum Zweck der Rückforderung gegen 
den Lau-Verlag nach eigener Auskunft ein unabhängiges Gutachten bei dem 
Juristen Prof. Dr. Alexander Thiele, Lehrbeauftragter für Staatstheorie und Öf-
fentliches Recht an der Business & Law School Berlin, eingeholt, in dessen 
Zentrum die Frage stehe, „ob die Publikation dem Förderkriterium der Verfas-
sungskonformität gerecht wird“ (vgl. www.deutschlandfunkkultur.de/kulturmi
lliarde-kulturkampf-boersenverein-100.html; abgerufen am 28. August 2024). 
Hätte das Buch zum Zeitpunkt der Antragstellung eindeutig gegen die Förder-
kriterien verstoßen, würde dies nach Ansicht der Fragesteller die Frage auf-
werfen, warum es dann des Gutachtens eines Staatsrechtslehrers bedurft hätte, 
um eine entsprechende Forderung gegenüber dem Lau-Verlag geltend zu ma-
chen.

1. Gibt es weitere Buchtitel, die aufgrund das Vorwurfs extremistischer In-
halte zum Anlass von Rückforderungen genommen wurden oder werden 
(ggf. bitte Titel und Verlag auflisten)?

Das Förderprogramm für Verlage aus dem Bundesprogramm NEUSTART Kul-
tur wurde vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels umgesetzt. Die Bun-
desregierung hat – über den Fall der Publikation „Kulturkampf um das Volk – 
Der Verfassungsschutz und die nationale Identität der Deutschen“ hinaus keine 
Kenntnis von weiteren Rückforderungen wegen verfassungsfeindlicher Inhalte.

2. Liegt der Bundesregierung das vom Börsenverein des Deutschen Buch-
handels in Auftrag gegebene Gutachten (siehe Vorbemerkung der Frage-
steller) vor bzw. ist es ihr inhaltlich bekannt?

a) Wenn ja, ist der Bundesregierung bekannt, ob und ggf. wann das Gut-
achten öffentlich zugänglich gemacht werden wird?

b) Wenn nein, erachtet die Bundesregierung das Gutachten für ihre Beur-
teilung bzw. die Beurteilung von Bundesbehörden wie dem BfV des 
Buches „Kulturkampf um das Volk – Der Verfassungsschutz und die 
nationale Identität der Deutschen“ hinsichtlich etwaiger verfassungs-
feindlicher Inhalte sowie im Hinblick auf die Frage der Legitimität 
einer Rückforderung gegen den Lau-Verlag nicht als relevant?

Die Fragen 2 bis 2b werden gemeinsam beantwortet.
Das Gutachten liegt der Bundesregierung vor. Die Entscheidung über eine et-
waige Veröffentlichung liegt beim Börsenverein.
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3. Kann die Bundesregierung angeben, wann genau der Lau-Verlag seinen 
Antrag auf Druck- und Produktionskostenzuschüsse für das Buch „Kultur-
kampf um das Volk – Der Verfassungsschutz und die nationale Identität 
der Deutschen“ gestellt hat?

a) Wenn ja, kann die Bundesregierung belegen, dass zu diesem Zeitpunkt 
aus den Förderkriterien für Druck- und Produktionskostenzuschüsse 
für Verlage sowie aus den öffentlichen Berichten des BfV eindeutig 
hervorging, dass ein Buch, das seit der zweiten Jahreshälfte 2021 vom 
BfV als in Teilen extremistisch bewertet wird, von der Förderung aus-
geschlossen wäre?

b) Wenn nein, warum kann die Bundesregierung dies nicht angeben?

Die Fragen 3 bis 3b werden gemeinsam beantwortet.
Das Förderprogramm für Verlage aus dem Bundesprogramm NEUSTART Kul-
tur wurde vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels umgesetzt. Die Bun-
desregierung hat keine Kenntnis von den Eingangsdaten der einzelnen Anträge. 
In den Fördergrundsätzen war der Ausschluss der Förderung verfassungsfeind-
licher Inhalte klarstellend ausdrücklich vorgesehen, wörtlich: „Erforderlich ist 
weiter eine schriftliche Erklärung durch den Verlag, [….] dass das zu verlegen-
de Buch, zu dem der Druckkostenzuschuss gewährt wird, keine jugendgefähr-
denden, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen oder strafbaren Inhalte 
enthält.“

4. Erachtet es die Bundesregierung als angemessen, Geld von einem kleinen 
Verlag zurückzufordern, das von dem Verlag pflichtgemäß innerhalb von 
sechs Wochen nach Erhalt ausgegeben worden ist, und welches dem Ver-
lag im Rahmen eines Förderprogramms gewährt worden ist, welches nach 
Angaben der Bundesregierung den Zweck verfolgte, „verheerende Aus-
wirkungen“ auf die sowie eine „existenzbedrohende Lage“ vieler Vertreter 
der Kultur- und Kreativwirtschaft durch „passgenaue Hilfen“ zu mildern, 
angesichts dessen, dass nach Ansicht der Fragesteller die von der Bundes-
regierung mitzuverantwortenden unverhältnismäßigen Corona-Maßnah-
men wesentlich zur entsprechenden Situation der Kultur- und Kreativwirt-
schaft beigetragen haben (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller; vgl. www.n
zz.ch/feuilleton/verfassungsschutz-ruegt-wagener-buch-verlag-soll-zuschu
ss-zurueckzahlen-ld.1835872; vgl. Bundestagsdrucksache 19/19159)?

a) Wenn ja, aus welchen Gründen erachtet die Bundesregierung dies als 
angemessen?

b) Wenn nein, welchen Handlungsbedarf leitet die Bundesregierung für 
sich daraus ab?

Die Fragen 4 bis 4b werden gemeinsam beantwortet.
Öffentliche Zuwendungen sind regelmäßig zurückzufordern, wenn sie gegen 
die Förderbedingungen verstoßen. Die geförderte Publikation enthält laut Ein-
schätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz verfassungsfeindliche Inhal-
te. An der Angemessenheit der Rückforderung hat die Bundesregierung keinen 
Zweifel.
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5. Welche Relevanz misst die Bundesregierung im Hinblick auf die Frage der 
Konformität mit den Förderkriterien für Druck- und Produktionskostenzu-
schüsse für Verlage dem Umstand bei, dass das im Zuge der Vorwürfe des 
BfV gegen den Autor des Buches „Kulturkampf um das Volk – Der Ver-
fassungsschutz und die nationale Identität der Deutschen“ eingeleitete 
Disziplinarverfahren Stand heute nicht abgeschlossen ist (vgl. www.nzz.c
h/feuilleton/verfassungsschutz-ruegt-wagener-buch-verlag-soll-zuschuss-z
urueckzahlen-ld.1835872; bitte wenn die Bundesregierung hier eine Rele-
vanz erkennt, die Argumente hierfür ausführen)?

Die Kriterien für das NEUSTART-Verlagsprogramm „Förderung von Druck- 
und Produktionskostenzuschüssen“ beziehen sich auf die Publikation. Umstän-
de, die in der Person des Autors liegen, haben keine Relevanz für die Förder-
würdigkeit.

Drucksache 20/13261 – 4 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de

ISSN 0722-8333

https://www.nzz.ch/feuilleton/verfassungsschutz-ruegt-wagener-buch-verlag-soll-zuschuss-zurueckzahlen-ld.1835872

	Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Volker Münz, Dr. Götz Frömming, Martin Erwin Renner, Beatrix von Storch und der Fraktion der AfD – Drucksache 20/12897 –
	Hintergründe der Rückforderung von zur Existenzsicherung der Kultur- und Kreativwirtschaft ausgezahlten Fördergeldern
	Vorbemerkung der Fragesteller



